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Auch Frauen können Abslimmungsvorlagen unentgeltlich
beziehen

Auf eine Anfrage unserer /VäszT/ezzim hin, teilte der Stadtschreiber
in einem Schreiben vom 24. November 1960 folgendes mit:

Mit Zuschrift vom 16. November 1960 an den Herrn Stadtpräsiden-
ten als Präsident des Zentralwahlbüros der Stadt Zürich, regen Sie an,
es möchte alleinstehenden, weiblichen Mitgliedern Ihres Vereins und an-
dern alleinstehenden Angehörigen politischer Frauengruppen, die Mög-
lichkeit geschaffen werden, die Abstimmungsvorlagen unentgeltlich zu
erhalten.

Im Auftrage des Herrn Stadtpräsidenten teile ich Ihnen mit, dass

die Stadtkanzlei Zürich seit Jahren die Abstimmungsvorlagen unentgelt-
lieh abgibt und zwar sowohl die städtischen als auch die kantonalen und
eidgenössischen, soweit der Vorrat reicht. Die von Ihnen erwähnte Ge-
bühr betrifft offenbar die Staatskanzlei des Kantons Zürich.

Die Abgabe der Abstimmungsvorlagen, für die ein Interesse besteht,
erfolgt entweder auf Grund persönlicher Vorsprache während der Büro-
zeit (7.40—11.30 Uhr, 13.30—17.40 Uhr) oder schriftlicher Bestellung
mit Postkarte, könnte aber auch telefonisch angefordert werden.

Ich bitte Sie deshalb, Ihre Mitglieder entsprechend zu orientieren.
Mit vorzüglicher Hochachtung
der Stadtschreiber: Dr. HA äossäzztzZ

Aktionen am 1. Februar 1961

IF/r Miig/iez/era FViezmz/e«, die uns mit ihrer finan-
ziellen Unterstützung die Aktionen am Frauenstimmrechtstag 1961 er-
möglichen helfen (wir sind jedoch voller Hoffnung, dass noch weitere
Beiträge auf unser Postcheckkonto VIII 14151 einbezahlt werden).

Wir danken ebenfalls jenen,'die Ansteckbändel bei uns bestellt haben
und sie in ihrem Bekanntenkreis verteilen, besonders aber jenen, die sich
als Die//er z'KWiß« bereit erklärt haben, diese Bändel am 1. Februar
auf den Strassen gratis den Passanten abzugeben und anzustecken.

Für eine wirksame Aktion fehlen uns jedoch noch we/e, vz'e/e //e//e-
rinnen. Unsere Sekretärin, Frau Peter-Bleuler, Butzenstr. 9, Zürich 2 38,
Tel. 45 08 09 nimmt Ihre Anmeldung zur Mithilfe noch in letzter Minute
entgegen.

k Hinweis: Beachten Sie am 5#msiÄg, 25. /«wwar, um 17.30
Uhr das Fmwewzrzag^zhz im sc/m'.ezaeràch.ezz Ferwsehezz, wo
weibliche Behördemitglieder aus der welschen Schweiz im
Bild gezeigt werden, ferner am 2. Feèrzmr, 14—14.30 Uhr

F die FnmeHSizmz/e <zm FWio.
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